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§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der am 15. August 1920 gegründete Verein führt den Namen „SV Falke Steinfeld von 

1920 e.V.“ und hat seinen Sitz in 49439 Steinfeld. 

2. Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Oldenburg unter der Nr. VR 

110127 eingetragen. 

3. Die Farben des Vereins sind schwarz-weiß 

4. Der Verein ist Mitglied  des Landessportbundes Niedersachsen e.V. und der Landes-

fachverbände, deren Sportarten im Verein betrieben werden, und erkennt deren Sat-

zungen und Ordnungen an. 

5. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck, Aufgabe und Grundsätze 

1. Vereinszweck ist die Pflege des Sports mit allen damit unmittelbar und mittelbar im 

Zusammenhang stehenden Aufgaben. Er wird verwirklicht durch Förderung der Lei-

besübungen, insbesondere durch den Fußball- und Handballsport. Besondere Bedeu-

tung kommt der Betreuung der Jugendlichen zu.  

2. Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.  

3. Die Mitglieder der Vereinsorgane nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich 

wahr. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnittes „steuerbegünstige Zwecke“ der Abgabenordnung, und zwar durch 

die Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Sports.  

2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

3. Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. Es darf keine Person durch Ausga-

ben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 4 Gliederung 

1. Für jede im Verein betriebene Sportart kann im Bedarfsfall eine eigene, in der Haus-

haltsführung selbstständige/unselbstständige Abteilung gegründet werden. Die Ab-

teilungen regeln die sportfachlichen Bereiche allein in eigener Verantwortung, Maß-

nahmen können vom geschäftsführenden Vorstand nur in Ausnahmefällen aufgeho-

ben und abgeändert werden. Der geschäftsführende Vorstand kann Vorgaben für die 

Führung der Abteilung machen, insbesondere bezüglich Mitgliederverwaltung, Einzug 

der Abteilungsbeiträge, Umlagen etc., bezüglich der Buchhaltung, über die Benutzung 

der Sportanlagen und Geräte, auch wenn sie von der Abteilung angeschafft wurden 

und der Führung der Kassengeschäfte. Ein Haushaltsplan sollte zu Ende eines Kalen-

derjahres aufgestellt und dem geschäftsführenden Vorstand vorgelegt werden. 

2. Sollen Abteilungen finanziell selbstständig sein, regeln die Abteilungen ihre sportli-

chen und finanziellen Angelegenheiten selbst, soweit diese Satzung nichts anderes 

bestimmt oder das Gesamtinteresse des Vereins nicht betroffen wird. 

3. Für die Wahlen der Abteilungsversammlung und die Zusammensetzung der Abtei-

lungsvorstände gelten die Bestimmungen dieser Satzung entsprechend.“ 

 

§ 5 Mitgliedschaft 

1. Der Verein besteht aus 

- ordentlichen Mitgliedern 

- fördernden Mitgliedern 

- Ehrenmitgliedern 

 

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Ordentliches Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Über den 

schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag Min-

derjährige bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreterinnen/Vertretern. Gegen 

eine Ablehnung des Aufnahmeantrages durch den Vorstand, die keine Begründung 

bedarf, kann die Antragstellerin/der Antragsteller die Mitgliederversammlung anru-

fen. Diese entscheidet endgültig. 

2. Förderndes Mitglied kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahr voll-

endet hat und die dem Verein angehören will, ohne sich in ihm sportliche zu betäti-

gen. Für die Aufnahme gelten die Regeln über die Aufnahme ordentlicher Mitglieder 

entsprechend. 

3. Ehrenmitglied kann auch eine natürliche Person werden, die nicht Mitglied des Ver-

eins ist. 
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§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

2. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Er ist unter Einhaltung einer Frist 

von 1 Monat zum 30.06. und 31.12. eines jeden Jahres zulässig. 

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden 

- wegen erheblichen Verletzungen satzungsmäßiger Verpflichtungen 

- wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Verein 

- wegen groben unsportlichen Verhaltens 

4. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat er dem 

Mitglied Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu äußern. Hierzu ist 

das Mitglied unter Einhaltung einer Mindestfrist von zehn Tagen schriftlich aufzufor-

dern. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem 

Mitglied durch eingeschriebenen Brief zuzustellen. Gegen die Entscheidung ist die 

Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig. Sie muss schriftlich und binnen drei 

Wochen nach Absendung der Entscheidung erfolgen. Die Mitgliederversammlung 

entscheidet endgültig. 

5. Ein Mitglied kann des Weiteren ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger 

schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung von Beiträgen oder Umla-

gen in Höhe von mehr als einem Jahresbeitrag im Rückstand ist. Der Ausschluss kann 

durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des zweiten 

Mahnschreibens, das den Hinweis auf den Ausschluss zu enthalten hat, drei Monate 

vergangen sind. 

6. Mitglieder, deren Mitgliedschaft erloschen ist, haben keinen Anspruch auf Anteile 

aus dem Vermögen des Vereins. Andere Ansprüche gegen den Verein müssen binnen 

sechs Monate nach Erlöschen der Mitgliedschaft durch eingeschriebenen Brief gel-

tend gemacht und begründet werden. 

 

§ 8 Mitgliedsbeiträge 

1. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und 

dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

2. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

 

§ 9 Rechte und Pflichten 

1. Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen 

des Vereins teilzunehmen. 
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2. Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich nach der Satzung und den weiteren Ordnungen 

des Vereins zu verhalten. Alle Mitglieder sind zu gegenseitiger Rücksichtnahme und 

zur Einhaltung gemeinsamer Wertvorstellungen verpflichtet. 

3. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. 

 

§ 10 Organe 

1. Die Organe des Vereins sind 

- der Vorstand 

- die Mitgliederversammlung 

 

§ 11 Vorstand 

1. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus 

- vier Vorsitzenden 

- der Kassenwartin/dem Kassenwart 

- der Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer 

2. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der Be-

schlüsse der Mitgliederversammlung. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfa-

cher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der Beschluss als abgelehnt. Der Vorstand 

ordnet und überwacht die Tätigkeiten der Abteilungen. Er ist berechtigt, für be-

stimmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Der Vorstand kann verbindliche Ordnungen 

erlassen. Über seine Tätigkeit hat der Vorstand der Mitgliederversammlung zu be-

richten. 

3. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren und von der Sitzungsleiterin/vom 

Sitzungsleiter zu unterschreiben. 

4. Im Sinne des § 26 BGB besteht der Vorstand aus den sechs Vorstandsmitgliedern. Der 

Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei der sechs Vorstandsmit-

gliedern gemeinschaftlich vertreten. 

5. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 

6. Vorstandsaufgaben können im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 

durch Beschluss der Mitgliederversammlung entgeltlich auf der Grundlage eines 

Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a 

ESTG ausgeübt werden. Bei Arbeits- und arbeitsähnlichen Verträgen erfüllt der Vor-

stand die Arbeitgeberfunktion im Sinne von Dienstvorgesetzten und übt die Diszipli-

nargewalt aus. 
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7. Zur Erledigung von Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle 

ist  der  Vorstand  ermächtigt,  im  Rahmen  der  haushaltsrechtlichen  Möglichkeiten 

hauptberufliche Beschäftigte anzustellen. 

8. Die Vorstandmitglieder und ehrenamtliche für den Verein tätigen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter haben einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche 

Aufwendungen, die ihnen nachweislich durch die Tätigkeit für den Verein entstanden 

sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto und Telefon. 

9. Der erweiterte Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand und bis zu 

sechs Beisitzern. Der erweiterte Vorstand wird so oft wie das Vereinsinteresse dies 

erfordert einberufen. 

 

§ 12 Amtsdauer des Vorstandes 

1. Der  Vorstand  wird  von  der  Mitgliederversammlung  für  die  Dauer  von  zwei  Jah-

ren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl im Amt. Wählbar sind nur Vereinsmitg-

lieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Wiederwahl eines Vorstandmitgliedes 

ist zulässig. 

 

§ 13 Mitgliederversammlung 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich, möglichst im ersten Quartal 

eines Geschäftsjahres, statt. 

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn das Interesse des 

Vereins es erfordert oder wenn 1/4 der Mitglieder es schriftlich unter Angaben von 

Gründen beim Vorstand beantragt. 

 

§ 14 Zuständigkeit der ordentlichen Mitgliederversammlung 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für 

- Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 

- Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüferinnen/der Kassenprüfer 

- Entlastung und Wahl des Vorstandes 

- Wahl der Kassenprüferinnen/der Kassenprüfer 

- Satzungsänderungen sowie Erlass von Ordnungen 

- Beschlussfassung über Anträge 

- Auflösung des Vereins 
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§ 15 Einberufung von Mitgliederversammlungen 

1. Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. 

Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen unter Angabe 

der  Tagesordnung  durch  Veröffentlichung  in  der  Oldenburgischen  Volkszeitung, 

Vechta einberufen. 

2. Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Vorstand und von den Mitgliedern 

eingebracht werden. Sie müssen ein Woche vor der Versammlung dem Vorstand mit 

Begründung vorliegen. 

3. Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederver-

sammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des 

Antrages ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

 

§ 16 Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversammlungen 

1. Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vor-

standsmitglied anwesend, so bestimmt die Versammlung die Leiterin/den Leiter mit 

einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

2. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mit-

glieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesen-

den  Mitglieder  gefasst.  Bei  Stimmengleichheit  gilt  der  Beschluss  als  abgelehnt. 

Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimme. Schriftliche Abstimmungen 

erfolgen nur, wenn 1/3 der anwesenden Mitglieder dies verlangt. Steht nur eine Per-

son zu Wahl, wird offen abgestimmt, es sei denn, auf Antrag wird die schriftliche (ge-

heime) Wahl beschlossen. 

3. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mit-

glieder beschlossen werden. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 der 

erschienen, stimmberechtigten Mitgliedern des Vereins erforderlich. 

4. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 

von  der  jeweiligen  Versammlungsleiterin/vom  jeweiligen  Versammlungsleiter  und 

der Protokollführerin/dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

5. Es soll folgende Feststellung enthalten 

- Ort und Zeit der Versammlung 

- die Versammlungsleiterin/der Versammlungsleiter 

- die Protokollführerin/der Protokollführer 

- die Zahl der erschienen Mitglieder 

- die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung 

6. Bei Satzungsänderung ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben. 
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§ 17 Stimmrecht und Wählbarkeit 

1. Stimmrecht besitzen nur ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder. Das Stimm-

recht kann nur persönlich ausgeübt werden. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zu-

steht, können an der Mitgliederversammlung als Gäste teilnehmen. 

2. Gewählt werden können alle ordentlichen Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollen-

det haben. 

 

§ 18 Ernennung von Ehrenmitgliedern 

1. Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können auf 

Vorschlag des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ernennung zu 

Ehrenmitgliedern erfolgt auf Lebenszeit. Sie bedarf einer Mehrheit von 2/3 der an-

wesenden Mitglieder. 

 

§ 19 Kassenprüfung 

1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von 2 Jahren zwei Personen zur Kas-

senprüfung. Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstandes oder eines von ihm einge-

setzten Ausschusses sein. Wiederwahl ist zulässig. 

2. Die Kassenprüferinnen/Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der 

Bücher und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu 

prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. Die Kassenprüferin-

nen/Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und 

beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung der 

Vorstandsmitglieder. 

 

§ 20 Der Ältestenrat 

1. Der Ältestenrat besteht aus 10 Mitgliedern, die ihren 1. Vorsitzenden wählen. Mit-

glied im Ältestenrat kann werden, wer das 40. Lebensjahr vollendet hat und mindes-

tens seit 10 Jahren dem Verein angehört. Die Mitglieder dürfen kein anderes Amt im 

Verein ausüben. 

2. Der Ältestenrat wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahre 

gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl eines Ältestenrats-

mitgliedes ist zulässig. 
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3. Der Ältestenrat hat die Aufgabe 

- Streitigkeiten zwischen Mitgliedern, die den Verein betreffen, sowie solche zwi-

schen dem Verein und Mitgliedern zu schlichten und zu regeln 

- unsportliches oder vereinsschädigendes Verhalten sowie Verstöße gegen die Ver-

einssatzung und gegen sonstige verbindliche Regeln des Verein zu ahnden 

- die Rechte und Pflichten nach § 7 dieser Satzung wahrzunehmen 

- den Verein und sein Ansehen nach innen und außen sowie die Pflege der Traditi-

on zu fördern 

- den Vorstand des Vereins beratend zu unterstützen 

4. Er tritt auf Antrag des Vorstandes zusammen. 

 

§ 21 Haftung des Vereins und seiner Mitglieder 

1. Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern und Dritten für Schäden nur inso-

weit, als dies durch gesetzliche Bestimmungen unabdingbar vorgeschrieben ist. 

2. Der Verein übernimmt keine Haftung für Schäden, insbesondere gegenüber seinen 

Mitgliedern,  die  durch  die  Benutzung  der  Vereinseinrichtungen  und  bei  der  

Ausübung des Sports entstehen. 

3. Die Mitglieder haften gegenüber dem Verein für jeden vorsätzlichen oder grob fahr-

lässig verursachten Schaden. 

 

§ 22 Datenschutz 

1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter, die Tele-

fonnummer und die E-Mail-Adresse sowie seine Bankverbindung auf. Diese Informa-

tionen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Mitglied wird 

dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden da-

bei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnis-

nahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informati-

onen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet 

oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine 

Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse 

hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. Bei Mitgliedern mit besonde-

ren Aufgaben die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie die 

Bezeichnung der Funktion im Verein. 
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2. Im Rahmen von Ligaspielen oder Turnieren meldet der Verein Ergebnisse und beson-

dere Ereignisse an den Verband. Der Verein macht besondere Ereignisse des Vereins-

lebens, insbesondere die Durchführung und die Ergebnisse von Turnieren sowie 

Feierlichkeiten und Geburtstagsgratulationen in der Vereinszeitschrift und eventuell 

im Internet  bekannt.  Dabei  können  personenbezogene  Mitgliederdaten  veröffent-

licht werden. 

3. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine 

Veröffentlichung  seiner  Daten  vorbringen.  In  diesem  Fall  unterbleibt  in  Bezug 

auf dieses Mitglied eine weitere Veröffentlichung mit Ausnahme von Ergebnissen aus 

Ligaspielen und Vereinsturnierergebnissen. 

4. Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funk-

tion ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten 

eine Mitgliederliste mit den benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt. Zur Wahr-

nehmung der satzungsmäßigen Rechte gibt der Vorstand gegen die schriftliche Versi-

cherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, eine Mit-

gliederliste mit Namen und Anschriften der Mitglieder an den Antragsteller aus. 

5. Der Verein informiert die Tagespresse über Turnierergebnisse und besondere Ereig-

nisse. Solche Informationen werden überdies auf der Internetseite des Vereins ge-

mäß der vom  Mitglied unterzeichneten Einwilligungserklärung für die Veröffentli-

chung von Mitgliederdaten im Internet veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann je 

derzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung sei-

ner personenbezogenen Daten erheben bzw. seine erteilte Einwilligung in die Veröf-

fentlichung im Internet widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw. Widerrufs unter-

bleiben weitere Veröffentlichungen zu seiner Person. Personenbezogene Daten des 

widerrufenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt. Der Verein 

benachrichtigt den Landessportbund und die Fachverbände über den Einwand bzw. 

Widerruf. 

6. Beim Austritt werden Namen, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds, aus dem Mit-

gliederverzeichnis gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, 

die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestim-

mungen bis zu zehn Jahren ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den 

Vorstand aufbewahrt. 

 

§ 23 Auflösung des Vereins und Anfallsberechtigung 

1. Die Auflösung des Vereins kann in einer ordentlichen oder außerordentlichen Mit-

gliederversammlung mit der im § 16 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen 

werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Vor-

sitzenden gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatorinnen/Liquidatoren (Abwick-

lung der Vereinsauflösung). 
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2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall eines bisherigen steuer-

begünstigten  Zweck  fällt  das  Vereinsvermögen  an  die  Gemeinde  Steinfeld,  die 

das Vermögen  unmittelbar  und  ausschließlich  für  gemeinnützige,  sportliche  Zwe-

cke zu verwenden hat. 

 

§ 24 Inkrafttreten 

1. Diese Satzung ist in der vorliegenden Form von der Mitgliederversammlung des Ver-

eins am 21. April 2017 beschlossen worden. 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Vorsitzender      Vorsitzender 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Vorsitzender      Vorsitzender 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Kassenwartin/Kassenwart    Geschäftsführerin/Geschäftsführer 

 

 

______________________________  ______________________________ 

(Mitglied aus der Versammlung)   (Mitglied aus der Versammlung) 


